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Betrifft 

Ltg. 809-2/A-2/16-2019 und Ltg. 809-3/A-2/16-2019, Resolution des Landtages von Nie-
derösterreich betreffend „NEIN zur Abfallbehandlungsanlage Theresienfeld“ sowie Zusatz-
antrag betreffend „Abfallbehandlungsanlage Theresienfeld – Schutz für Wasser, Umwelt 
und Gesundheit“ 
 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! 

 

Im Sinne der Resolution des Landtages von Niederösterreich vom 24. Oktober 2019, Ltg. 

809-2/A-2/16-2019 und Ltg. 809-3/A-2/16-2019, hat die Landesregierung über Antrag des 

Amtes der NÖ Landesregierung – Abteilung Anlagenrecht als Behörde gemäß Abfallwirt-

schaftsgesetz 2002 – AWG 2002, ein Verfahren gemäß § 3 Abs. 7 Umweltverträglichkeits-

prüfungsgesetz 2000 – UVP-G 2000 auf Feststellung der UVP-Pflicht betreffend das Vor-

haben „Behandlungsanlage für nicht gefährliche Abfälle auf dem Grundstück Nr. 390 der 

KG Theresienfeld“ durchgeführt. 

 

Mit Bescheid vom 09. Jänner 2020 wurde festgestellt, dass das Vorhaben „Behandlungs-

anlage für nicht gefährliche Abfälle auf Grundstück Nr. 390, KG Theresienfeld“ des DI (FH) 

Günter Knautz, vertreten durch Niederhuber & Partner Rechtsanwalts GmbH, 1010 Wien, 

nämlich die Errichtung und der Betrieb einer Behandlungsanlage für nicht gefährlicher Ab-

fälle bestehend aus der 

Landtag von Niederösterreich 

Landtagsdirektion 
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- Zwischenlagerung von maximal 500.000 t/a nicht gefährlichen Abfällen sowie 

- Aufbereitung von Baurestmassen bis zu einer maximalen Kapazität von 199.500 t/a 

und 

- stoffliche Verwertung von nicht gefährlichen Abfällen von max. 29.640 t/a bzw. 

95 t/d bzw. reine Behandlung für die nachfolgende Verbrennung oder Mitverbren-

nung von nicht gefährlichen Abfällen von max. 21.840 t/a bzw. 70 t/d, 

den Tatbestand des § 3 Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 iVm Anhang II Z 11 

lit b Richtlinie 2011/92/EU über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentli-

chen und privaten Projekten, in der Fassung der Richtlinie 2014/52/EU, verwirklicht und 

damit der Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß 

Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 unterliegt. 

 

Diese Feststellung wurde im Wesentlichen damit begründet, dass für die beabsichtigte 

Lagerung von Abfällen die Schwellenwerte für Deponien von 500.000 m³ für Massenabfäl-

le und Reststoffe bzw 1.000.000 m³ für Baurestmassen heranzuziehen sind, weshalb das 

Vorhaben den Tatbestand des § 3 Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 in Verbin-

dung mit Anhang II Z 11 lit b der Europäischen Richtlinie über die Umweltverträglichkeits-

prüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten verwirklicht. 

 

Die NÖ Landesregierung beehrt sich, dies zu berichten. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

NÖ Landesregierung 

Dr. P e r n k o p f 

LH-Stellvertreter 


